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Zusammenfassung
Dieser Beitrag ist dem Begriff und den Folgen der Gewalt aus psychologischer und intersek‐
tionaler Perspektive gewidmet. Gewalt wird als ein multidimensionales Konstrukt verstan‐
den, das über eine interpersonelle Interaktion hinausgeht und institutionell, staatlich und/
oder kulturell verankert sein kann. Gewalt kann dabei anhand verschiedener Dimensionen
untersucht und eingeordnet werden: die Arten der Gewalthandlung, die gewaltausüben‐
de(n) Person(en) bzw. Institutionen, die angewandten Strategien, die zeitliche Einordnung
und die von den Betroffenen von Gewalt erlebte Intensität. Darauf folgen Bewertungs- und
affektive Reaktionen der betroffenen Personen. Darüber hinaus sind Folgen von Gewalt viel‐
seitig und erstrecken sich über kognitive, emotionale, verhaltensbezogene, physiologische
und neurobiologische Folgen bis hin zu gesundheitlichen und psychosozialen Problemen
sowie einem erhöhten Risiko, erneut Gewalt zu erleben.
Schlagwörter: interpersonelle Gewalt, institutionalisierte Gewalt, strukturelle Diskriminie‐
rung, Stigma, Gesundheit

Abstract
This chapter is dedicated to the concept and consequences of violence from a psychological
and intersectional perspective. Violence is understood as a multidimensional construct
reaching beyond interpersonal interaction, rooted in institutions, the state, or a culture.
Violence can be analysed and classified with regard to various dimensions: the types of
the violent act, the executing person(s) and institutions, the strategies used, the temporal
integration, and the experienced intensity. This results in appraisal and affective reactions.
Furthermore, the consequences of violence are multifaceted and range from cognitive, emo‐
tional, behavioural, physiological, and neuro-biological effects for health and psychosocial
problems, as well as to an increasing risk of re-victimisation.
Keywords: interpersonal violence, institutionalised violence, structural discrimination, stig‐
ma, health

1. Gewalt als Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen

Jede Person kann Betroffene*r von Gewalt werden und jede Person kann
Gewalt ausüben. Wahrscheinlich haben die meisten Menschen auch schon
beides erlebt bzw. getan, jedoch sind nicht alle Formen sichtbar oder wer‐
den dokumentiert. Dies wird am Beispiel sexualisierter Gewalt deutlich:
Während in der vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat
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(2022: 10) veröffentlichten Übersicht zur Polizeilichen Kriminalstatistik
11 896 erfasste Fälle der Vergewaltigung, sexuellen Nötigung und sexueller
Übergriffe in besonders schweren Fällen im Jahr 2022 in Deutschland
enthalten sind, spiegelt dies nicht wider, wie viele Personen im Jahr 2022
in Deutschland diese oder andere Formen von sexualisierter Gewalt erlebt
haben. Eine Form der sexualisierten Gewalt, die beispielsweise nicht straf‐
rechtlich verfolgt wird, ist die interpersonelle sexuelle Objektifizierung,
die unter anderem sogenanntes catcalling umfasst, also das Hinterherrufen
von sexualisierten Kommentaren vorwiegend gegenüber weiblich gelese‐
nen oder sich feminin-präsentierenden Personen im öffentlichen Raum
(Fredrickson/Roberts 1997; Deutscher Bundestag 2020). Hier zeigt sich
eine Uneindeutigkeit in der Definition von Gewalt. Während in der Theo‐
rie die interpersonelle sexuelle Objektifizierung eine Form der sexistischen
Gewalt darstellt, wie es die Psycholog*innen Fredrickson und Roberts
(1997) beschreiben, wird dies, wie oben erwähnt, nicht als Gewalt in die
Polizeiliche Kriminalstatistik (2022) aufgenommen.

International-rechtliche Übereinkommen wie die Istanbul-Konvention
(Council of Europe 2011) zielen auf eine Vereinheitlichung des Verständ‐
nisses von Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie deren rechtliche Einhe‐
gung. Die Vertragsstaaten verpflichten sich hier, Formen geschlechtsspezifi‐
scher Gewalt im häuslichen wie im Arbeitskontext zu verfolgen und die
Rechte von Frauen zu stärken, da diese Gruppe sich in einer vulnerablen
Position für das Erleben von Gewalt befindet. In Literatur und Gesellschaft
findet sich jedoch keine Einigung über die Definition von Gewalt. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gewalt folgendermaßen:

[…] als den bewussten Gebrauch von körperlicher Stärke oder Macht,
drohend oder ausübend, gegen sich selbst, eine andere Person oder eine
Gruppe/Community, welcher entweder resultiert in oder mit einer ho‐
hen Ausgangswahrscheinlichkeit zu Verletzung, Tod, psychischem Scha‐
den, Fehlentwicklung oder Deprivation führt […] (Krug u.a. 2002: 5;
Übersetzung durch Püffel).

In der psychologischen Forschung und Praxis ist eine breit akzeptierte De‐
finition von Gewalt aufgrund einer eher individualisierten und klient*in‐
nenzentrierten Perspektive der Psychologie (siehe Berufsethische Richtlini‐
en des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.
und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. 2016: 16ff.; Segalo/Fine
2020) sowie kultur- und kontextabhängigen Veränderungen je nach Indivi‐
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duum nicht klar vorgegeben. Das Dorsch Lexikon der Psychologie themati‐
siert vor allem die Breite an Formen, in welcher Gewalt auftreten kann:

„[…] Gewalt kann von Individuen (Schläger), Kollektiven (Staaten),
gesellschaftlichen Institutionen (Militär), sozialen Strukturen (Armut)
oder Ideologien (Totalitarismus) ausgehen. Sie kann ein Dauerzustand
(Polizeistaat), ein längerfristiges (Krieg) oder einmaliges Ereignis (Gei‐
selnahme) sein. Gewalt kann physisch (sexuelle Vergewaltigung) und/
oder psych. (Sexismus) ausgeübt werden, ordnend (Staatsgewalt) oder
zerstörend (Terrorismus) sein, als legitim (Gewaltmonopol des Staates)
oder illegitim (Diktatur) empfunden werden […]“ (Müller-Brettel 2022:
o.S.).

Gewalt kann, wie dargestellt, nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch
von Gruppierungen, Institutionen oder Gesellschaften ausgehen. Während
die Istanbul-Konvention (Council of Europe 2011) die Schutzwürdigkeit
von Frauen und Kindern vor Gewalt hervorhebt, befinden sich auch andere
Bevölkerungsgruppen in vulnerablen Positionen. In der Studie der Psycho‐
log*innen Ho u.a. (2021) zeigt sich, dass Personen der LSBTIQ*-Commu‐
nity (steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, queer oder question-
ing sowie weitere nicht cishetero Identitäten) häufiger von sexualisierter
Gewalt betroffen sind als Menschen, die sich mit ihrem bei der Geburt zu‐
gewiesenen Geschlecht (kurz cis) und als heterosexuell identifizieren. Die
spezifische Betroffenheit von Gewalt in bestimmten Bevölkerungsgruppen
ist unter anderem ein Ausdruck gesellschaftlicher Strukturen. Das Auftreten
von Gewalt geht einher mit Herrschaftsverhältnissen1, die unsere Gesell‐
schaft prägen, wie es die Soziolog*innen Armstrong u.a. (2018) feststellen.
In diesen Beispielen sind besonders das cis Heteropatriarchat und die hege‐
moniale Maskulinität sowie ihr Niederschlag in bestehenden Herrschafts‐
verhältnisse relevant, welche die Vorherrschaft von cis und heterosexuellen
Männern gegenüber anderen Geschlechtern und Personen anderer sexuel‐
ler Orientierung sichern sollen und diese daher sexistisch, frauenfeindlich,
trans- und queerfeindlich diskriminiert werden, wie die Psycholog*innen
Bonell u.a. (2023: 96) sowie die Historikerin Christ (2016) herausarbei‐
ten. Folgend sollte auf Grundlage der Istanbul-Konvention (Council of

1 Und folgend auch mit Machtverhältnissen. Im Kontext von Gewalt ist Macht eine
wichtige Komponente, letztendlich auch als Zurück-Ermächtigung und Empowerment
von Betroffenen. Eine tiefergehende Beschäftigung mit Macht würde jedoch den Rah‐
men dieses Kapitels sprengen.
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Europe 2011) auch Gewalt gegen andere vulnerable Gruppen, wie hier
Personen der LSBTIQ*-Community und weitere, verfolgt und die Rechte
Betroffener besser geschützt werden.

Wie später erläutert, bezeichnet Gewalt eine Vielzahl an Verhaltenswei‐
sen (einschließlich dem Auslassen von Verhalten), die letztlich zur Schädi‐
gung von Individuen und/oder Gruppierungen führen, und ist Ausdruck
von gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen (Armstrong u.a. 2018). Im
Folgenden wird Gewalt anhand unterschiedlicher Dimensionen aus psy‐
chologischer und intersektional-feministischer Perspektive systematisiert
betrachtet und anschließend ein Überblick über psycho-soziale Folgen für
das Individuum gegeben.

2. Verschiedene Dimensionen der Gewalt

Im Folgenden möchte ich Formen der Gewalt einordbarer machen, in‐
dem ich sie anhand verschiedener Dimensionen systematisiere: erstens die
Art(en) der Gewalthandlung, zweitens die gewaltausübende(n) Person(en)
und Institution(en), drittens die angewandte Strategie, um Gewalt umzuset‐
zen, sowie viertens eine zeitlich-biografische sowie historische Einordnung
des Ereignisses. Anschließend gehe ich auf subjektive kognitive Bewertun‐
gen und affektive Reaktionen auf erlebte Gewalt ein. Eine Differenzierung
verschiedener Formen von Gewalt kann für die Prävention und die psychi‐
sche Verarbeitung im Rahmen einer Psychotherapie entscheidend sein.

2.1 Art(en) der Gewalthandlung

Im World report on violence and health von Krug u.a. (2002) im Auftrag der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden zunächst vier Bereiche der
Gewalthandlungen differenziert (Krug u.a. 2002: 6f.). Ich füge dieser Über‐
sicht auch die ökonomische Gewalt hinzu, da sie im genannten Bericht im
Kontext von Gewalt gegen ältere Verwandte ebenfalls beschrieben (Krug
u.a. 2002: 127) sowie in der psychologischen Forschung zu partnerschaftli‐
cher Gewalt relevant ist (Postmus u.a. 2020).

1. Körperliche Gewalt: das Androhen oder Ausführen körperlicher Verlet‐
zungen, zum Beispiel durch Schlagen, Kratzen, Beißen, Schubsen, Be‐
drohen mit und ohne Waffen (Krug u.a. 2002: 6, 127).

Marie Püffel

80

https://doi.org/10.5771/9783748945895-77 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748945895-77
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2. Sexualisierte Gewalt: sexuelle Interaktionen ohne Konsens, welche kör‐
perliche Übergriffigkeiten, das stealthing (das nicht-konsensuelle Entfer‐
nen des Kondoms beim Geschlechtsverkehr) und (versuchte) Vergewal‐
tigung umfasst, jedoch nicht darauf reduziert ist, sondern auch beispiels‐
weise sexualisierte Kommentare und/oder Blicke, Exhibition und Voyeu‐
rismus sowie das nicht-konsensuelle Verbreiten von pornographischem
Material oder intimen Bild- und Videoaufnahmen beschreibt. Auch kann
Gewalt in Form der Einschränkung sexueller Rechte auftreten, wie durch
Verwehrung des Auslebens der eigenen Sexualität oder Geschlechtsiden‐
tität (Keygnaert u.a. 2021: 11).

3. Psychologische Gewalt: beinhaltet unter anderem Aspekte wie emotiona‐
le, verbale, dominierende, isolierende sowie kontrollierende Gewalt und
umfasst dabei beispielsweise Verhaltensweisen wie Beleidigungen und
Herabwürdigung, Erniedrigung, Einschüchterung, sozialen Ausschluss,
falsche Beschuldigung und sogenanntes gaslighting, das heißt das un‐
rechtmäßige Infragestellen der Wahrnehmung des Gegenübers (Krug
u.a. 2002: 6, 127; Dokkedahl u.a. 2022).

4. Vernachlässigung: primär diskutiert als das Unterlassen von beispielswei‐
se emotionaler, körperlicher und/oder bildungsförderlicher Sorgearbeit
bei Kindern, kann jedoch auf staatlicher Ebene auch die Vernachläs‐
sigung von Menschenrechten bezüglich bestimmter erwachsener Perso‐
nengruppen umfassen (Krug u.a. 2002: 6, 127).

5. Ökonomische Gewalt: Erpressung und Kontrolle über Geld, das Stehlen
und/oder Vorenthalten von Geld und Eigentum, folgend finanzielle Kon‐
trolle über die andere Person im Kontext intimpartnerschaftlicher Bezie‐
hungen und gegenüber älteren Verwandten, aber auch im Verwehren von
Rechten wie der Eröffnung eines Bankkontos, Zugang zu einem Mietver‐
hältnis oder zustehenden Geldern aufgrund von Diskriminierung (Krug
u.a. 2002: 127; Postmus u.a. 2020).

Zusammenfassend kann sich Gewalt in körperlichen, sexualisierten, psy‐
chologischen, vernachlässigenden und/oder ökonomischen Handlungen
äußern, wobei diese Bereiche nicht immer klar getrennt sind, sondern sich
auch überschneiden können.

2.2 Die gewaltausübende(n) Person(en) und/oder Institution(en)

Eine weitere Differenzierung verschiedener Formen von Gewalt kann
durch die Benennung der gewaltausübenden Person(en) und/oder Institu‐
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tionen bzw. gewaltvoller kultureller Normen erfolgen. Dies vereinigt das
oben eingeführte Gewaltverständnis der WHO (Krug u.a. 2002: 6ff.) mit
einem Gewaltverständnis des Soziologen Galtung (1996: 2ff.) sowie mit
Theorien aus der Diskriminierungs- und Diversitätsforschung (Czollek
u.a. 2019: 22ff.). Dabei kann Gewalt erstens als Autoaggression und Inter‐
nalisierung gegen sich selbst gerichtet sein (intrapersonell) oder zweitens
interpersonell, also zwischen Einzelpersonen, auftreten. Außerdem kann
Gewalt drittens von Institutionen und Personen ausgehen, die aus Institu‐
tionen heraus handeln (institutionalisierte Gewalt) und/oder viertens zum
Beispiel durch kulturelle Normen verankert sein (kulturelle Gewalt). Die
oben genannten Ebenen – intrapersonell, interpersonell, institutionell und
kulturell –, auf denen Gewalt ausgeübt werden kann, werden im Folgenden
näher erläutert.

2.2.1 Intrapersonell: Autoaggression und Internalisierung

Autoaggression kann selbstverletzendes Verhalten und (versuchten) Suizid
umfassen (Halicka 2015), wodurch Gewalt intrapersonell, also innerhalb
eines Individuums auftreten kann. Mit der Internalisierung – also Verinner‐
lichung – von diskriminierenden Weltbildern können Abwertungen gegen
sich selbst und Angehörige der eigenen Peergroup einhergehen. Dies kann
beispielsweise eine internalisierte Frauen- oder Homosexuellenfeindlichkeit
sein und umfasst somit die Abwertung des eigenen Geschlechts oder der
eigenen sexuellen Orientierung, Präferenzen und Verhaltensweisen (Gill/
Randhawa 2021).

2.2.2 Interpersonelle Gewalt

Als interpersonelle Gewalt kann jene Gewalt beschrieben werden, die von
Einzelpersonen oder Gruppen gegen Individuen oder Gruppen ausgeht.
Dabei können aus psychologischer Perspektive drei Subtypen gemäß dem
Kontext der Gewalt differenziert werden:

1. Familiäre und/oder Partnerschaftsgewalt umfasst Gewalt ausgehend von
Partner*innen oder Familienmitgliedern (jeglichen Geschlechts) gegen
Beziehungspersonen, Kinder, Geschwister, und/oder ältere Verwandte
einschließlich des Wahrnehmens dieser Gewalt (zum Beispiel das Beob‐
achten von Gewalt in der elterlichen Partnerschaft durch die Kinder;
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Krug u.a. 2002: 6). Ziel der Istanbul-Konvention (Council of Europe
2011) ist es, sich auf diese Form der Gewalt zu konzentrieren.

2. Gewalt am Arbeitsplatz geht von Kolleg*innen, Vorgesetzten und/oder
Klient*innen/Kund*innen aus und beinhaltet Formen wie Mobbing und
Belästigung, welche von dem Übereinkommen Nr. 190 der International
Labour Organization (ILO 2019) angegangen werden, indem es Gewalt
in der Arbeitswelt verbietet. Übertragen auf Kinder und Jugendliche
kann dies auch bullying in Schulen beinhalten.

3. Sogenannte Community-Gewalt geht von nicht verwandten oder nicht
intimpartnerschaftlichen Personen aus; darunter fallen beispielsweise
Bekannte sowie Fremde außerhalb des Arbeits- oder Schulkontextes
(Krug u.a. 2002: 6).

Im Folgenden möchte ich Gewalt in der Partnerschaft als Beispiel für fami‐
liäre und interpersonelle Gewalt näher beschreiben, um ihre Komplexität
zu verdeutlichen. Die Auswahl der Beispiele in dieser und den folgenden
Boxen ist dabei an den Forschungsthemen der Verfasser*in orientiert und
spiegelt keine Priorisierung bezüglich einer Wichtigkeit wider.

Box 1: Gewalt in der Partnerschaft
Gewalt in der Partnerschaft ist ein komplexes Phänomen, das sich je nach Indivi‐
duen, Beziehung und soziokulturellem Kontext unterscheiden kann. Schätzungs‐
weise erleben 27 Prozent der Frauen weltweit im Laufe ihres Lebens Gewalt in
der Partnerschaft (in Europa 20 Prozent laut WHO 2021: 22). Auch Männer
und nicht-binäre Personen erleben Gewalt in der Partnerschaft, Prävalenzen dazu
werden jedoch weniger systematisch untersucht. Der Begriff vereinigt dabei eine
Vielzahl an Aggressionen gegenüber der Beziehungsperson. Das schließt, wie
oben differenziert, psychologische, körperliche, sexualisierte und ökonomische
Gewalt ein, kann durch Normen zu Geschlechterrollen sowie anderen Formen
der Marginalisierung (durch zum Beispiel LSBTIQ*-Identität, Rassifizierung)
verstärkt werden (Hardesty/Ogolsky 2020) und hat negative Folgen für die Ge‐
sundheit, wie die Metanalyse von White u.a. (2024) verdeutlicht.

Interpersonelle Gewalt bezeichnet also Gewalt, die primär zwischen zwei
Personen oder in kleineren sozialen Gefügen stattfindet, und kann je nach
Kontext der Beziehung differenziert werden (Familie, Arbeitsplatz, Com‐
munity).
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2.2.3 Institutionalisierte Gewalt

Gewalt kann auch in einem institutionalisierten Rahmen auftreten. Das
heißt, dass die gewaltausübende(n) Person(en) nicht nur als Einzelperson
oder Gruppe verstanden werden, sondern eine größere dahinterstehende
Institution repräsentieren. Institutionalisierte Gewalt wird demnach von
institutionellen Repräsentant*innen ausgeübt, personifiziert oder durch Re‐
geln/Gesetze verankert. Personen aus Polizei, Gericht/Gefängnis, Schule,
Psychiatrie/Krankenhaus oder Kirche üben Gewalt nicht nur aus ihrer Per‐
son heraus aus, sondern bedienen sich dabei der Autorität ihrer Institution;
ergo der Exekutive, der Judikative, des Bildungs- und Gesundheitssystems
sowie religiöser Einrichtungen bzw. solcher des Glaubens (Czollek u.a.
2019: 26).

Institutionalisierte Gewalt kann sich ebenfalls in kollektiver Gewalt aus‐
drücken. Dabei wird Gewalt systematisch (ausgehend von einer Gruppe
oder einem Staat) gegen Einzelpersonen oder Gruppen genutzt, um soziale,
politische und/oder ökonomische Ziele zu verfolgen (Krug u.a. 2002: 6).
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Frauen und weiblich gelesene Personen
in Berufsfeldern wie aktuell dem IT-Sektor systematische Benachteiligung
erfahren (Carvalho 2020; Meyerhuber in diesem Band).

Im Folgenden möchte ich darauf eingehen, warum eine Differenzierung
in institutionalisierte Gewalt relevant sein kann, indem ich das Beispiel der
Polizeigewalt heranziehe:

Box 2: Polizeigewalt
Polizeigewalt kann die körperliche, sexualisierte, psychologische, ökonomische
oder vernachlässigende Gewalt gegenüber Zivilpersonen sein, die von Polizist*in‐
nen ausgeübt wird. Neben Faktoren, die interpersonelle Formen von Gewalt
prägen und auf die Gesundheit Betroffener Einfluss nehmen können, beschreiben
die Forschenden aus dem Bereich der Sozialen Arbeit, Public Health und Sozio‐
logie, DeVylder u.a. (2020), acht Aspekte, die eine explizite Unterscheidung von
Polizeigewalt von anderen Gewaltformen, besonders in der Auswirkung auf die
psychische Gesundheit der von ihr Betroffenen, rechtfertigen können:
1. Polizeigewalt ist staatlich sanktioniert und somit symbolisch vom Staat legiti‐

miert. Diese Legitimation ist historisch gewachsen und verankert (ebd.: 1705).
2. Die Polizei hat eine allgegenwärtige Präsenz im öffentlichen Raum, welche eine

Vermeidung von Polizei auch in Bezug auf eine Reduktion der Trigger (also
Reize, die traumabezogene Erinnerungen auslösen) erschwert (ebd.: 1705ff.).

3. Die Hilfesuche ist beeinträchtigt. Während auch Betroffene anderer Gewaltfor‐
mationen Hürden bei der polizeilichen Erfassung von Gewalttaten erleben,
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kann dies durch die Betroffenheit und Gruppenzugehörigkeit mit dem*der
Täter*in im Falle von Polizeigewalt zusätzlich beschränkt sein (ebd.: 1707).

4. Auch ist die Aufarbeitung von Polizeigewalt durch die internen Strukturen der
Polizei erschwert (ebd.: 1707). Dies zeigt eine aktuelle Studie: Bei Anklagen
gegen Polizist*innen in Deutschland kommt es unter anderem regelmäßig zur
Relativierung der Gewalt, zur Absprache zwischen polizeilichen Zeug*innen
sowie zum „Geradeschreiben“ von Polizeiberichten (Singelnstein u.a. 2023:
260ff.). Betroffene stellen nur in 9,2 Prozent der berichteten Fälle eine Anzeige
(ebd.: 309); oft werden Verfahren eingestellt.

5. Grundsätzliche Glaubenssätze über die Welt werden in Frage gestellt. Während
die gesellschaftliche Norm vermittelt, dass die Polizei „Freund und Helfer“ sei
und häufig die „letzte Instanz“ darstelle, um Ungerechtigkeit anzuzeigen, wird
dieser Glaubenssatz durch das Erleben von Polizeigewalt zerrüttet. Betroffene
hinterbleiben in einer Welt, in der angebliche gesellschaftliche Strukturen des
Schutzes sie nicht schützen können, sondern ihnen vielmehr ihrerseits gewalt‐
voll begegnen (DeVylder u.a. 2020: 1707).

6. Rassistische und klassistische Unterschiede im Erleben von Polizeigewalt, vor
allem in der Häufigkeit des Betroffen-Seins, können sich verstärkend negativ
auf die psychische Gesundheit der Betroffenen auswirken (ebd.: 1707f.).

7. Polizeigewalt kann stigmatisierend sein. Hilfeersuchen wird durch stigmatisie‐
rende Reaktionen oder antizipiertes Stigma erschwert und Praktiken des victim
blamings, das heißt der Beschuldigung der Betroffenen und somit der Verschie‐
bung der Verantwortung weg von dem*der Täter*in zum Opfer, angewandt
(ebd.: 1708).

8. Polizist*innen sind typischerweise bewaffnet. Durch ihre Schusswaffen können
Polizist*innen vor allem (aber nicht nur) für rassifizierte und migrantisierte
Personen sowie für Personen in psychischen Ausnahmesituationen eine starke,
sogar tödliche Bedrohung darstellen (ebd.: 1708).

Zusammenfassend kann Gewalt auch auf der Ebene der Institutionen auf‐
treten, zum Beispiel wie hier näher erläutert bei der Polizei, sowie sich kol‐
lektiv im Sinne von größeren sozialen Gefügen und Einrichtungen gegen
Personen richten.

2.2.4 Kulturelle Gewalt und strukturelle Diskriminierung

Auf höherer Ebene etabliert sich Gewalt auch in Kulturen, indem Sprache,
Bilder, Normen und Wissen den öffentlichen Diskurs stigmatisierend und
stereotypisierend gegen bestimmte Personengruppen und -eigenschaften
beeinflussen und gestalten. Kulturelle oder symbolische Gewalt, als Begriff
von dem Soziologen Galtung geprägt (1996: 2), aber auch als Konzept
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der strukturellen Diskriminierung2 in der Social Justice Bewegung bekannt
(siehe Czollek u.a. 2019: 26ff.), bezeichnet die gewaltvolle und diskrimi‐
nierende Verankerung von Ungleichheiten, aus welcher sich wiederum
interpersonelle und institutionalisierte Gewaltformen sowie gewaltvolle
kulturelle Praktiken legitimieren. Individuen, familiäre und andere sozia‐
le Systeme sowie Institutionen und Kulturen sind Teil dieser größeren,
gesellschaftlichen Strukturen und hängen, wie eingangs beschrieben, mit
Herrschaftsverhältnissen (wie dem Patriarchat) zusammen (ebd: 22ff.). Da‐
raus resultieren Systeme von kultureller Gewalt und struktureller Diskrimi‐
nierung (in alphabetischer Reihenfolge, wobei diese Aufzählung nicht aus‐
schließlich ist): Ableismus (Diskriminierung von Menschen mit Be_hinde‐
rung3), Adultismus und Ageism (Diskriminierung aufgrund des Alters),
Antisemitismus, Antiziganismus (spezifischer Rassismus gegen Sinti*zze
und Rom*nja), Bisexuellenfeindlichkeit, Dickenfeindlichkeit, Frauenfeind‐
lichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit, Interfeindlichkeit (Diskriminierung
gegen inter*-geschlechtliche Personen), Klassismus, Lookismus (Diskrimi‐
nierung aufgrund des Aussehens), Rassismus, Sexarbeitsfeindlichkeit oder
Sexarbeitsstigma, Sexismus und Transfeindlichkeit sowie Diskriminierung
aufgrund von Weltanschauung oder für Deutschland spezifisch gegenüber
Menschen mit DDR-Biographie (siehe auch Czollek u.a. 2019: 28).

Inwiefern sich kulturelle Gewalt und strukturelle Diskriminierung aus‐
wirken und ein gewaltförderliches Umfeld gegenüber spezifischen Gruppie‐
rungen schaffen kann, soll im Folgenden mittels eines Sexarbeitsstigmabei‐
spiels erläutert werden.

2 Ich verstehe psychologisch jede Form von Diskriminierung als erfahrbare Gewalt.
Eine sprachliche Abgrenzung zwischen Diskriminierung und Gewalt ist aufgrund un‐
terschiedlicher Herangehensweisen der genannten Autor*innen gegeben.

3 Diese Schreibweise dient der Sichtbarmachung der Hindernisse und Barrieren, die die
Gesellschaft durch Strukturen gegenüber Menschen mit Be_hinderung errichten; im
Sinne von: Behindert ist man nicht – behindert wird man.
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Box 3: Sexarbeitsstigma
Stigma generell gilt als eine grundlegende Determinante von sozialer Ungleich‐
heit, wie die Psycholog*innen und Soziolog*innen Hatzenbuehler u.a. (2013)
anführen. Das Sexarbeitsstigma richtet sich gegen sexarbeitende Personen, also
erwachsene Personen, die konsensuell sexuelle Dienstleistungen (zum Beispiel
Sex, erotischen Tanz, Pornografie) im Tausch gegen Geld und/oder Waren er‐
bringen und dies als einkommensgenerierend einordnen, auch wenn sie es selbst
nicht zwangsläufig als Sexarbeit beschreiben würden (Overs 2002: 2). Dabei
stellt Sexarbeit eine Form der Erwerbsarbeit dar und ist deshalb von Zwangspro‐
stitution und Menschenhandel, welche Formen der sexualisierten Gewalt darstel‐
len, abzugrenzen. Wie bei anderen Erwerbsarbeitsformen kann jedoch auch im
Kontext der Sexarbeit Ausbeutung und Gewalt vorkommen (NSWP 2017: 1ff.;
Benoit 2021: 2ff.). Außerdem ist hervorzuheben, dass Sexarbeitende eine hoch
heterogene Gruppe darstellen, bezüglich ihrer Arbeitsbereiche wie auch anderer
Merkmale (wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Klasse; Sawicki u.a. 2019: 4ff.).
Sexarbeit hinterfragt patriarchale Normen der Sexualität, wie beispielsweise die
Erwartung, wonach Frauen und weiblich gelesene Personen in ihrer Lebensspan‐
ne wenige männliche Intimpartner und Männer ausschließlich Sex mit Frauen
haben. Das Sexarbeitsstigma konstruiert dabei Sexarbeitende als deviant und
bedrohlich auf der einen Seite, aber auch als passive Opfer ohne (sexuelle)
Selbstbestimmung auf der anderen Seite (Sawicki u.a. 2019: 4ff.). Dieses Stigma
schlägt sich in diskriminierenden und kriminalisierenden Gesetzen gegenüber
Sexarbeit nieder. Es unterstützt aber auch ein Bild von Sexarbeitenden, das von
Dehumanisierung, Objektifizierung und othering geprägt ist. Letzteres bezeichnet
den Prozess des „Zum-Anderen-Machen“ durch Stereotypisierung und einem Ab‐
sprechen von Individualität (Czollek u.a. 2019: 26). Dies wiederum verstärkt ge‐
waltförderliche Einstellungen bis hin zu körperlicher, sexualisierter, psychischer,
vernachlässigender und ökonomischer Gewalt gegen Sexarbeitende, wie die So‐
ziolog*innen Benoit u.a. (2018) herausarbeiten.
Entsprechende Prinzipien können auch auf andere marginalisierte Gruppen
übertragen werden. Gesellschaftliche Normen, die von Diskriminierung, Abwer‐
tung und Entmenschlichung geprägt sind, kultivieren gleichzeitig angebliche
Rechtfertigungen von Gewalt und bieten einen Nährboden für die Entstehung
von Gewalt (Armstrong u.a. 2018). Dabei ist zu beachten, dass Sexarbeitende häu‐
fig von intersektionaler Diskriminierung betroffen sind: Zusätzlich wird neben
dem Sexarbeitsstigma beispielsweise Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit und
Klassismus erlebt, welche jeweils das individuelle Risiko für Gewalt gegen sie
erhöhen können (Sawicki u.a. 2019: 8).

Zusammenfassend stellen kulturelle Gewalt und strukturelle Diskriminie‐
rung Normen- und Wertesysteme bereit, die Gewalt auf den anderen Ebe‐
nen (intrapersonell, interpersonell und institutionalisiert) legitimieren und
bedingen können.
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2.3 Angewandte Strategien

Auch die angewandten Strategien der gewaltausübenden Personen können
relevant sein. Angelehnt an die Forschung zu sexualisierter Gewalt kön‐
nen Täter*innen unter anderem folgende Strategien anwenden, um Gewalt
auszuüben: verbalen Druck oder verbale Ausdrücke, Ausnutzen einer vul‐
nerablen Situation und (Androhen von) Anwendung körperlicher Gewalt
(Krahé/Berger 2013). Übertragen auf andere Arten der Gewalthandlungen
kann beispielsweise auch das Ausnutzen einer vulnerablen Situation im
Falle ökonomischer Gewalt relevant sein, wie beispielsweise gegenüber
älteren Personen (Krug u.a. 2002: 127; Brückner in diesem Band). Sozia‐
ler Ausschluss kann als Strategie von psychologischer Gewalt verstanden
werden (Dokkedahl u.a. 2022). Auch ist denkbar, diese Strategien auf
einen institutionalisierten Kontext zu erweitern. Zum Beispiel können die
mediale Stereotypisierung von marginalisierten Personengruppen sowie
deren gesetzlich-verankerter Ausschluss oder Benachteiligung (wie die feh‐
lende Anerkennung der Elternschaft bei verheirateten lesbischen Paaren,
während diese bei heterosexuellen Ehepaaren automatisch erfolgt) jeweils
als Strategie zur Umsetzung der Gewalt bezeichnet werden (Benoit u.a.
2018: 5; Czollek u.a. 2019: 26). Diese exemplarischen Nennungen möglicher
Strategien illustrieren, wie Personen Gewalt anwenden können und wie
vielfältig und subtil sich diese darstellen.

2.4 Zeitliche Einordnung

Auch eine zeitliche Einordnung, sowohl biografisch als auch historisch, ist
für die psycho-sozialen sowie physischen Folgen von Gewalt relevant, wie
die Psycholog*innen Segalo und Fine (2020) sowie Boxer und Sloan-Power
(2013: 211) darlegen:

1. Biografische Dimension: Zunächst kann ein Gewalterlebnis einmalig in
der Biografie der betroffenen Person auftreten, wie beispielsweise das
Erleben eines Raubüberfalls. Gewisse Formen der Gewalt treten jedoch
häufiger im Laufe des Lebens auf. So erhöht sich das Risiko, sexualisierte
Gewalt zu erleben, wenn bereits in der Vergangenheit sexualisierte Ge‐
walt erlebt wurde, insbesondere im Kindesalter (Walker u.a. 2019; siehe
dazu auch Kapitel 3.3 Reviktimisierung). Auch kann es Formen der Ge‐
walt geben, die alltäglich auftreten. Schwarze, weiblich gelesene Personen
können beispielsweise Mikroaggressionen in Form von geschlechtsspezi‐
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fischen rassistischen negativen Kommentaren gegenüber ihren Haaren
erleben. Dies beruht auf weißen, eurozentristischen Schönheitsidealen
und kann, auch in Kombinationen mit anderen Mikroaggressionen, als
Form der Diskriminierung belastend sein (Williams/Lewis 2019). Der
Begriff der Mikroaggression geht auf den US-amerikanischen Psychiater
Pierce aus den 1970ern zurück und wird von den Psycholog*innen Wil‐
liams u.a. (2021) in ihrer Meta-Analyse weiter klassifiziert. Rassistische
Mikroagressionen können demnach zum Beispiel ein Absprechen der
(hier) deutschen Zugehörigkeit, Annahmen über Kompetenzen, Erotisie‐
rung oder Pathologisierung neben zwölf weiteren Aspekten umfassen.

2. Historische Dimension: Darüber hinaus ist Zeit nicht nur im Lebenslauf
des Individuums, sondern auch vor einem historischen, sozio-kulturellen
Hintergrund zu sehen. Ein erlebter Brandanschlag auf das eigene Wohn‐
heim ist historisch anders zu verorten, je nachdem, ob es sich um ein
privates Haus einer weißen, deutschen und christlich-sozialisierten Per‐
son oder eine Geflüchtetenunterkunft handelt. Da Gewalthandlungen,
die sich historisch häufen, mit Herrschaftsverhältnissen und Diskrimi‐
nierungsformen wie in diesem Beispiel mit Rassismus zusammenhän‐
gen, können sie kollektive Erfahrungen von Traumata mit sich bringen.
Auch sind Gewalterfahrungen, die im Kontext eines Krieges oder eines
totalitären Staates gemacht werden, in eine Historie der Gewalt und
kollektiver Erfahrungen eingebunden. Diese Ereignisse können auch für
das subjektive Erleben unterschiedliche Relevanz haben (Armstrong u.a.
2018).

Gewalterleben steht somit selten allein, sondern ist in einen biografischen
und historischen Kontext eingebunden. Gewalt sollte dementsprechend
auch anhand dieser zeitlichen Dimension analysiert werden.

2.5 Kognitive Bewertung und affektive Reaktionen

Zuletzt kann auch die subjektiv erlebte Intensität des Gewaltereignisses
durch folgende Faktoren variieren: die Intrusivität oder Zudringlichkeit
der Grenzüberschreitung, die Lebensbedrohlichkeit oder empfundene
Todesangst sowie die Verletzung von Grundwerteannahmen (zum Bei‐
spiel: „Meine Eltern lieben und beschützen mich“ läuft dem Erleben von
Kindesmisshandlung zuwider). Alle vorher geschilderten Differenzierungen
des Gewalterlebens (die Art(en) der Gewalthandlung, die gewaltausüben‐
de(n) Person(en) und Institution(en), die angewandten Strategien und die
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zeitliche Einordnung) können zusammen mit der erlebten Intensität die
anschließende subjektive Bewertung und Affekte nach erlebter Gewalt be‐
einflussen (Boxer/Sloan-Power 2013: 212ff.; Williams u.a. 2019: 1376). Dabei
möchte ich die Perspektive des betroffenen Individuums betonen, da die
Definitionsmacht darüber, ob ein Ereignis Gewalt war, letztlich bei dieser
Person liegen sollte. Die kognitive Bewertung des Ereignisses – inwiefern
dieses als Gewalt eingeordnet wird und wie zentral sich die erlebte Gewalt
in der eigenen Biografie und Identität verortet – sowie die affektive Reak‐
tion – hinsichtlich der Qualität (wie Gefühle wie Scham, Schuld, Wut,
Trauer) und der Intensität – sind anschließend entscheidend für die indivi‐
duellen psychischen und auch sozialen Folgen der Gewalt sowie für eine
gelingende Verarbeitung.

Abbildung 1 zeigt eine eigens erstellte Übersicht der genannten Dimen‐
sionen, anhand deren Gewalt systematisch analysiert werden kann.

Verschiedene Formen der Gewalt mit Auswirkung auf
anschließende Bewertungen und Affekte

Gewaltausübende Person(en)/
Institutionen

Bewertung 
& Affekte

Autoaggressiv/
internalisiert

Interpersonell

Institutionalisiert

Kulturell/strukturell

Zeitliche Einordnung

Biografisch 
einmalig

Biografisch 
chronifiziert

Einzelfall

Kulturelle/ 
historische Verankerung

Angewandte Strategie(n)

Art(en) der Gewalthandlung

Psychisch

Sexualisiert

Körperlich

Vernachlässigend Ökonomisch

(Androhen der) 
Anwendung 
körperlicher Gewalt

Ausnutzen einer 
vulnerablen 
Situation

Verbaler 
(Aus-)Druck

Sozialer 
Ausschluss

Beispiele:
Gesetzgebung

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 1:
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3. Folgen des Gewalterlebens

Das Erleben von Gewalt kann aus psychologischer Perspektive vielzähli‐
ge Folgen haben, wobei nicht nur die Form des Gewaltereignisses abhän‐
gig von der Ausprägung genannter Differenzierungen und Dimensionen
entscheidend ist, sondern auch personengebundene Faktoren. Mittels des
verhaltenstherapeutischen Vulnerabilitäts-Stress-Modells (Wittchen/Hoyer
2011: 20ff.) kann verdeutlicht werden, dass ein und dasselbe Stressereignis
– hier das Erleben von Gewalt – zu individuell unterschiedlichen Reaktio‐
nen und letztlich Ausprägung oder Nicht-Ausprägung von psychischen
Störungen führen kann. Das Modell beschreibt Risiko- und Schutzfakto‐
ren, die sich biologisch (wie genetische Veranlagungen), sozial (wie der
sozioökonomische Status, soziale Positionen und Identitäten) und/oder
psychologisch-entwicklungsbezogen (wie erfahrene Erziehung und Lerner‐
fahrungen) äußern können. Diese Voraussetzungen und daraus entstehen‐
de Vulnerabilitäten, aber auch Resilienz „bringt die Person mit“, die Gewalt
erlebt. Dazu kann es anhaltende Belastungen geben, wie die Pflege Angehö‐
riger oder eine eigene Grunderkrankung/Behinderung, welche eigene Res‐
sourcen reduzieren, um mit dem Erleben von akuter Gewalt umzugehen.
Auch Gewalt in Form von Diskriminierung oder langauftretender familiä‐
rer Gewalt kann eine chronische Belastung darstellen (Williams u.a. 2019).
Risiko- und Schutzfaktoren („das Vorher“), chronische Belastungen („das
Nebenbei“) sowie akute Stressereignisse („das Jetzt“) beeinflussen laut dem
Vulnerabilität-Stress-Modell letztlich als Reaktionsbildung des Individuums
die Ausprägung einer psychischen Störung (Wittchen/Hoyer 2011: 20ff.).

Folglich können sich nach dem Erleben von Gewalt (einmalig oder
wiederholt) initial wie nachhaltig die Kognitionen (Flashbacks oder Bewer‐
tungen wie „Dunkelheit ist gefährlich“), die Emotionen (Scham, Schuld,
Angst, Ekel oder Affektisolierung) und das Verhalten (Vermeidung, sozialer
Rückzug) von betroffenen Personen verändern. Auch kann es zu veränder‐
ten physiologischen Reaktionen (wie Schlaflosigkeit, Herzrasen), länger‐
fristig sogar zu neurobiologischen Veränderungen (wie des Hippocampus‐
volumens) kommen (Krammer/Marcker 2012: 253ff.). Literatur aus der
Diskriminierungsforschung bezieht zusätzlich Verhaltensänderungen des
Gesundheitsverhaltens mit ein; beispielsweise eine reduzierte Inanspruch‐
nahme gesundheitlicher Versorgung (Williams u.a. 2019: 1376ff.).

Diese Faktoren können wiederum zu einer Aufrechterhaltung der klini‐
schen Störung oder Symptomatik führen. So kann sich nach dem Erleben
eines Gewaltereignisses ein Vermeidungsverhalten zeigen. Das heißt, be‐
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stimmte – gewaltassoziierte – Orte oder Situationen werden gemieden. Dies
führt zwar kurzfristig zu einer Minderung der gewaltassoziierten Angst,
aber langfristig zu einer Verstärkung dieser Angst mit geminderter Möglich‐
keit, korrigierende Erfahrungen zu machen (zum Beispiel: ich bin nachts
unterwegs und mir passiert nichts; Wittchen/Hoyer 2011: 993ff.).

Zusammenfassend kann sich das Erleben von Gewalt auf vielfältige Ar‐
ten auswirken: auf die Gedanken, die Gefühle, das Verhalten und den Kör‐
per. Jedoch sind diese Auswirkungen personenabhängig. Vor dem Ereignis
„Erlebtes“ und „Mitgebrachtes“, parallele Belastungen sowie die Verarbei‐
tung während und nach der Gewaltsituation bewirken zusammen, dass
Personen, die dasselbe erlebt haben, unterschiedliche Folgen einer objektiv
gleichen Gewaltsituation erfahren können (Boxer/Sloan-Power 2013).

3.1 Folgen erlebter Gewalt für die psychische, sexuelle und körperliche
Gesundheit

Wie im oben genannten Vulnerabilitäts-Stress-Modell beschrieben, kann
sich das Erleben von Gewalt als stressreicher Lebenseinschnitt, als Moment
der Todesangst oder als chronischer Dauerstressor vielfältig auf die indi‐
viduelle Gesundheit auswirken (Wittchen/Hoyer 2011: 20ff.; Boxer/Sloan-
Power 2013; Williams u.a. 2019). Dabei umfasst Gesundheit über die Ab‐
wesenheit von Krankheit hinaus das psychische, körperliche und sexuelle
Wohlbefinden und kann insofern als ein multidimensionales Phänomen
beschrieben werden (WHO 2024 [1946: 1]; WHO 2024 [2006]). Anhand
des Beispiels sexualisierter Gewalt wird im Folgenden dargestellt, wie sich
Gewalterleben als ein Risikofaktor für eine gesunde Entwicklung äußern
kann.

Eine Meta-Analyse von Dworkin u.a. (2017) summiert mögliche Auswir‐
kungen von Gewalterleben auf die Psychopathologie: Es zeigen sich mittle‐
re Zusammenhänge mit traumabezogenem Stress, Suizidalität, depressiven
und bipolaren Symptomen, Ängsten und Zwängen. Kleinere Zusammen‐
hänge bestehen demnach (ebd.) hinsichtlich Essstörungen und Substanzab‐
hängigkeiten. Bezüglich der sexuellen Gesundheit kann sich das sexuelle
Risikoverhalten (zum Beispiel ungeschützter Geschlechtsverkehr) von Per‐
sonen bei erlebter sexualisierter Kindesmisshandlung mit der Häufigkeit
der erlebten Gewalt erhöhen. Außerdem weisen Personen mit erlebter
sexualisierter Gewalt mehr sexuell übertragbare Infektionen, ungewollte
Schwangerschaften und sexuelle Dysfunktionen auf (Davis u.a. 2018; Wang
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u.a. 2023). Auch die körperliche Gesundheit kann bei dieser Personen‐
gruppe eingeschränkt sein: Betroffene zeigen mehr gesundheitsbezogenes
Risikoverhalten wie erhöhten Alkoholkonsum oder Rauchen sowie eine
generell schlechtere chronische Gesundheitskondition durch mehr kardio‐
vaskuläre Erkrankungen (Santaularia u.a. 2014; Jakubowski u.a. 2021). Ähn‐
liches gilt jedoch auch für andere Formen von Gewalt, wie beispielswei‐
se Diskriminierung, so eine Meta-Analyse der Psycholog*innen Pascoe
u.a. (2022). Zudem können die Folgen von Gewalt bei marginalisierten
Personengruppen gravierender (Littleton/DiLillo 2021) sowie der Zugang
zur gesundheitlichen Versorgung durch strukturelle Diskriminierung einge‐
schränkt sein (zum Beispiel Kcomt u.a. 2020). Zusammenfassend kann
sich das Erleben von Gewalt vielfältig auf die psychische, sexuelle und
körperliche Gesundheit auswirken und intersektionell verstärken.

3.2 Psychosoziale Konsequenzen

Nicht nur die Gesundheit kann durch erlebte Gewalt Schaden nehmen.
Folgen von Gewalt können als weitreichendes Phänomen beschrieben wer‐
den, welche sich durch alle Lebensbereiche ziehen. Gesundheitliche Folgen
oder auch Verhaltensänderungen wie sozialer Rückzug können sich massiv
auf Bereiche der zwischenmenschlichen Beziehung sowie Ausbildung und
Berufsleben auswirken. Weitere einschneidende Lebensereignisse wie Tren‐
nungen, Job- oder Wohnungsverlust können folgen (Krammer/Marcker
2012: 255ff.). Letztlich kann sich Gewalt aus psychologischer Perspektive
nicht nur auf das eigene Leben, sondern auch auf das der Mitmenschen
oder sogar das der nächsten Generationen auswirken. Dies erkennen auch
das ILO-Übereinkommen Nr. 190 (ILO 2019) und die Istanbul-Konvention
(Council of Europe 2011) an, welche sich der Gewalt in der Arbeitswelt
(ILO) sowie im Familienleben (Istanbul-Konvention) widmen und die‐
se durch Ratifizierung sowie Umsetzung in nationale Gesetze und ihre
Durchsetzung in EU-Staaten zu bekämpfen und zu reduzieren helfen sol‐
len.

Ein Faktor, der die psychosozialen Konsequenzen speziell nach erlebter
sexualisierter Gewalt beeinflussen kann, ist das gesellschaftliche Stigma,
welches mit dieser Art der Gewalthandlung assoziiert ist. Durch gesell‐
schaftliche Normen und beispielsweise mediale Präsentationen dominieren
Einstellungen, die victim blaming fördern. Eine Verinnerlichung dieses
Stigmas kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken, aber auch dazu
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führen, das Erleben der Gewalt zum Beispiel gegenüber einer Bezugsper‐
son, Gesundheitspersonal oder Polizei nicht zu benennen, wie Kennedy
und Prock (2018) in ihrer systematischen Literaturübersicht beschreiben.
Psychologisch sinnvolle Nachsorge nach erlebter Gewalttat wird daher oft
vernachlässigt, entsprechend werden Betroffene nicht angemessen gesund‐
heitlich und/oder juristisch unterstützt. So können sich gewaltgeprägte
Umstände chronifizieren, beispielsweise dadurch, dass familiäre Gewalt
nicht von möglichen Schutzsystemen erkannt wird, da keine Offenlegung
der Gewaltinteraktionen stattfindet. Damit erhöht sich das Risiko der Re‐
viktimisierung (Kennedy/Prock 2018).

3.3 Reviktimisierung

Reviktimisierung ist ein Begriff aus der Forschung um sexualisierte Gewalt,
der das Wiedererleben von Gewalt beschreibt. So zeigt sich in psychologi‐
schen Studien, dass Personen, die bereits in der Kindheit Gewalt erlebt ha‐
ben, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch im Jugend- und/oder Erwachse‐
nenalter Gewalt erleben werden (Meta-Analyse von Walker u.a. 2019). Dies
lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass sich die früh erlebte Gewalt auf
das (Beziehungs-)Verhalten (zum Beispiel mehr Risikoverhalten, länger in
gewaltvollen Beziehungen zu verbleiben) und auch auf die Risikowahrneh‐
mung auswirken können (es werden Informationen zu Gefahren weniger
gut verarbeitet und Lösungen weniger gut gefunden; DePrince u.a. 2015:
34f.). Es sollte jedoch ergänzt werden, dass nach psychologischer Kennt‐
nis frühkindliche negative Erfahrungen durch positive Bindungserfahrun‐
gen und weitere soziale Unterstützung abgemildert werden können und
dementsprechend das Risiko für Reviktimisierung reduziert werden kann
(Boxer/Sloan-Power 2013: 217). Auch ist eine erhöhte Vulnerabilität der
Betroffenen für erneute Gewalt nicht als eine Verantwortungsverschiebung
auf die betroffene Person zu verstehen. Gewalt geht auch bei bestehender
Vorgeschichte immer von dem*der Täter*in und einem gewaltförderlichen
Kontext aus.

Zusammenfassend kann das Erleben von Gewalt vielfältig und weitrei‐
chend sein: Gedanken, Gefühle, Verhalten und Körper können sich verän‐
dern; die psychische, sexuelle und die körperliche Gesundheit kann beein‐
trächtigt werden; das soziale Umfeld kann sich verändern und es kann sich
das Risiko erhöhen, erneut Gewalt zu erleben.
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4. Fazit

Zusammengefasst zeigt sich Gewalt in vielen Gestalten und kann anhand
unterschiedlicher Dimensionen untersucht werden. So können die Art(en)
der Gewalthandlung (sexualisiert, körperlich, psychologisch, vernachläs‐
sigend oder ökonomisch), die gewaltausübende Person(en) und Instituti‐
on(en) (ob intrapersonell, interpersonell, institutionell oder kulturell ver‐
ankert), die angewandte(n) Strategie(n) (zum Beispiel verbaler Druck oder
Ausdruck, Drohen oder Anwenden von körperlicher Gewalt, institutionel‐
le Gewalt in Form von Gesetzen) und die zeitliche Einordnung in die
individuelle Biografie oder die gesellschaftliche Historie analysiert werden.
Gemeinsam mit der erlebten Intensität der Gewalt beeinflussen sie die
kognitive Bewertung und affektive Reaktion der betroffenen Person(en).
Dies kann zu vielfältigen Reaktionen und Veränderungen führen (in Bezug
auf Kognitionen, Emotionen, Verhalten, physiologische Reaktionen und
neurobiologische Veränderungen), die sich wiederum in Einschränkungen
der psychischen, sexuellen und körperlichen Gesundheit manifestieren
können. Darüber hinaus ist nicht nur das Individuum selbst, sondern auch
sein Umfeld betroffen. Des Weiteren kann erlebte Gewalt das Risiko für
zukünftiges Gewalterleben erhöhen (siehe oben).

Drei Aspekte sind somit abschließend zentral:

1. Die Definitionsmacht darüber, ob und was Gewalt ist, sollte von der
betroffenen Person ausgehen – ohne ihr jedoch eine Verantwortung für
das Geschehen zuzuschreiben, die sie nicht hat. Dies ist psychologisch
wichtig, um victim blaming und Hilflosigkeit nicht zu wiederholen sowie
eine Heilung des Geschehens im Sozialgefüge zu unterstützen.

2. Gewalt ist immer im Kontext zu verstehen. Individuen, die Gewalt
erleben/ausüben, befinden sich in familiären, nachbarschaftlichen, insti‐
tutionellen, kulturellen und historischen Kontexten, die die Wahrschein‐
lichkeit für und Bewertung von Gewalthandlungen beeinflussen. Struk‐
turelle Verankerungen von Gewalt und Diskriminierung erhöht die Vul‐
nerabilität von marginalisierten Personen.

3. Alle Menschen sind Teil ihres sozialen Kontexts und tragen Verantwor‐
tung. Somit können auch Zuschauende einen Kontext der Gewalt för‐
dern. Zitiert nach Kendi (2020: 18) heißt es: „Das Gegenteil von rassis‐
tisch ist nicht ‚nichtrassistisch‘, sondern ‚antirassistisch‘“. Weiter erklärt
Kendi, dass es bezüglich entsprechender Fragen kein „Dazwischen“ gibt.
Ich denke, dass diese Haltung auf andere Formen der Gewalt, wie sie
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hier diskutiert wurden, übertragen werden kann und sollte. Dies kann
geschehen, indem Personen und Institutionen verschiedene Formen von
Gewalt benennen und sich klar gegen diese positionieren.

Wir brauchen gesellschaftlich und institutionell ein bewusstes Verständnis
über die strukturelle Verankerung von Gewalt, die sich in den Legitimie‐
rungen von Herrschaftsverhältnissen zeigt. Es braucht eine bewusste Ent‐
scheidung gegen Disparitäten und für Gleichberechtigung und Chancen‐
gleichheit, um längerfristig und nachhaltig alle Menschen vor Gewalt zu
schützen. Hierzu leisten die Istanbul-Konvention (Council of Europe 2011)
gegen häusliche Gewalt sowie das ILO-Übereinkommen gegen Gewalt am
Arbeitsplatz (ILO 2019) wichtige juristische Rahmungen. Sie müssen wei‐
ter rechtsstaatlich übersetzt und durchgesetzt sowie im Sinne der Berück‐
sichtigung weiterer Personengruppen als auch von kollektiver Verantwor‐
tungsübernahme und transformativer Gerechtigkeit weitergedacht werden
(Evans 2018: 37ff.).
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